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AUSLEGUNG1 DES LANDFRIEDENS VON 1531

EA IV 1 b , 1567 (Beilage Nr . 19a)

"Jnn dem anderen Artioul wirt vorher gesezt , So söllent wir Zue beiden dhei-

Zen einander bei allen unseren Freiheiten 3 herlig : und Gereohtigkheiten 3 so
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wir [die V] Jnn den gemeinen herrsehafften und Vogteyen [mitreg . kath . Orte]

handt , vor aller menigelioh genzlichen bleiben lassen.

So man nun fragen will warumb diser eonserviert Jnn Landtsfriden Kommen. Dann

nit Zuglauben , das etwas vergebenliahs darinen seye . Muoss Ja derglichen Ge¬

re chtigkheit eine , die die Orth betrifft angefoehten worden sein , und Ursachen

Zum [Kappeier - ] Krieg [1531] , und volgents Zue disem Articul [Anlass ] geben

haben . Fragt man nun was das ein Gereehtigkheit seye . Findt man ganz Kein an¬

dere , als das Mehre der Stimmen. Welches als ein der newen [=neugl . ] Religion
o 2

hinderlich ding durch den 4 Orthischen Vertrag durchlöchert worden A 1530 .

Wie selbiger deutlicher Zeverstehen gibt So volget nun daruff , das man einan¬

der bei diser Gerechtig : und herligkheit solle beliben lassen.

Und das es disen verstandt habe , gibt der Volg darauf , da namblich man ver¬

spricht , die Jenige , die den newen glauben angenommen, darbi bliben Zelassen.
Warumb. eben darumb. Das durch das mehre der Stimmen, durch den ersten theil

dises anderen Articule derselbigen , hette andere Verordnung geschafft mögen

werden , ist hiemit dasselbige Jnn den nachgehenden theil praeserviert , und

also den orthen Jhr alte Gereehtigkheit des mehres wider bestätet . Den New-

gleübigen aber Jhr Religion Vorbehalten , und also das mehre unnd dises nebet

einander , und mit einander conserviert worden.
Das es Ja disen verstand habe, Schliesst auch diss , das als Jm ersten Arti¬

culi , als wo die alte Cath . Religion vorbehaltet , nichts derglichen vorgesezt

wirt , warumb? eben darumb, dass das Meher der Stimmen uf derselben seiten

wahren; Ja wann es hette Zu glichen säzen gelten sollen , welches das einige

Mittel wäre , die newe Religion Zu förderen , als der 4 Orthen Vertrag Ao 1530

Zuerkhennen gibt , hette es billich auch dert fortgesezt : und daruf der Catho:

Religion caviert sollen werden , das aber nit , sonder als gegenspil Jnn den

andtren gesezt worden.
r3. Articuli

Zum dritten so sollent und wellent wir von Zürich die geschworenen Fünt [so

u. a . von 1351] und brief , und alles das so von unseren frommen Vorderen an

Uns gewachsen , und von alter herkhommen gentzlich ohne alles arguieren an u. E.

[den V kath . Orten ] gethrewlich halten , und dabei beliben lassen . Warumb ist

dise crefftliche verbintligkheit Jnn [Land] friden Kommen? Weil man wider die

Fünt und altes harkhommen gehandlet . Worinnen das ? Jnn dem Meher der Stimmen,

als der 4 Orthen vertrag Zeiget . Wo wäre es wider die Fünt ? Jnn deme die ge¬

meine herschafften nach den Fanneren getheilt , oder also das ist urgiert . . .
[worden] . Das ein Orth oder Fanner sovil recht und theil daran haben solte



82/108

als das ander , wie dann solches von altem harkhommen , und nie Jnn Zweifel ge-

sezt worden , biss der Religion streit [=Reformation ] eingefallen , und dabei

verspürt worden , das weil die Catho : die mehrere Stimmen haben , die newe Re¬

ligion dardurch gestekht unnd gehinderet werde . Wie solches die Acta von Ao

1520 bis 1552 Zuerkhennen gebent.

So khan dann diser Articul nit gehalten werden , wann nit der vorgehent , undt

alle andere , Ja der ganze Landtsfriden , das Mehr der Stimmen Zugebent und be-

stätent . Dann so die herren [Bürgermeister und Rat ] von Zürich die 5 fkath . J

Orth bei dem Landtsfriden , und allem dem so vonn unsem frommen Vorderen an

sy gewachsen , und von altem harkhommen bleiben wellendt lassen , müessent sy

Ja die 5 Orth bei dem Meher der Stimmen , als der alten crafft Püntten , die g.

die Religion Thrennung geüebten Judicatur verbliben lassen , oder bescheinen

und beweysen , das vor der Religion Thrennung crafft der Pünten von alterhar,

nit das meher , sonder ein andere Judicatur und Regier Ordnung gebrucht und

härgebracht worden seye , welches aber so wenig Zübeweysen ist , als wenig das

blaue von dem Himel Jnn einem Mörsel Zue pulverisieren ist.

5^ e Articul
te n

Dises bestätet auch der 5 . te . . . [Abschnitt ] der [ l ] 5 . Articuls . Wir von

Zürich etc . Da namblich das recht sprechen [bezüglich der Wiederherstellung

der von den Zürchem beschädigten ] Kirchen Rüchen [- Neuheim ] , Minzingen [=Men-

zingen ] unnd Schönbrunnen [=Schönbrunn - alle in Stadt und Amt Zug gelegen - ] ,

glich Jnn dem Landtsfriden selbst an das Meher der Stimmen gewisen wirt.

6 . ^e Articuli

Das sollicher diser Articuli auch also mit bringe , gebent die Pünt . Da die

gmeine Vogteyen nach den Panneren , das ist von Jedem Orth glich Getheilt oder

geregiert werden sollent , consequenter alles von Jnn gemeinen Vogteyen , und

von (derselben wegen fürkhombt . U[n ] s gibts das alte härkhommen Zuverstehen,

weil es von alter har biss uf die trenung also harkhommen und geüebt worden,

also das es alhie disen verstand haben muess , oder der 5 . Articuli , muoss

cassiert und annuliert sein , und das es disen , und nit den widrigen verstand

habe , gibt die vemunfft Zeverstehen . Es vermag auch der 6 . ^e Articuli ganz

nit , das wir umb Sachen , so vermög Landtsfridens praecedentibus articulis ,

schon erlütert , spän oder Zuespruch haben Könnent noch söllent : Noch das wir

umb Sachen , so unser gemein Vogteyen herüerent , crafft der alten Pündtsbrie-

fen das recht Zue glichen Säzen bruchen , diewil doch A° 1351 . . . als selbige

Pünt ufgericht worden unsere Vorderen , damals Keine Vogteyen gehebt , deswegen

der Verstand der Säzen , allein uf eigne spän gerichtet ist.
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Dann 1. wär will glauben , da man imb das Meere gestritten hatt der obsigent

Theil , das Jenige so er mit bluot verfochten , und wider erfochten hat , durch

den friden widerumb hinweg geworffen habe ? ist Ja ungläublich.

2. So es den Verstandt hette man Geist : oder weltliche Jhrung oder streit,

bekhennent als U. g . ein Catho : mit einem Uncatho : , das er sollte nach lauth

der Pünten , das ist Zuglichen Säzen aussgemachet werden . So hettent doch die

Orth alle Jhre Jurisdiction auss der hand geben , und einem Jeden frei geben,

einen Rath oder Richter Zesuechen , wo er wolte . ist aber ungleüblich.

3 . Begebe sich auch das ein Orth mit einer Partheien Jnn gemeinen Vogteyen
streit bekhäme . Solte es abermalen disen verstand haben . So hetten doch die

übrigen Orth abermalen Jhr Jurisdiction verschüttet , und die Partheyen den

gewalt , Richter oder Räth Zesuechen , wo sy woltend . ist aber nit gleüb-
lich.

4 [ . ] So aber Jhr die 5 [kath . ] Orth und Zürich Jnn disem friden so unbesint

gewest werent , und Jre Recht also verworffen hettent , ist die frag , was übrige

4 Orth als Bern Glarus , Friburg und Solothurn darbi gethan habent ? Ob sy Jre

Recht auch also hinweg geworffen ? Die werden sagen Rein . Jst es dann Rein . So

ist die frag , ob sye Jre alte Recht , und härkhommen allein sollen behalten

haben und Ueben ? So sint sy Ja allein h des Thurgews . Sagt man dann Uebrige
Orth mit Jnen ? Wonmb nit eins wie das ander nach den Panneren und lauth der

Pünten ? Ja der Landtsfriden will es also . Das wär Ja wol ein schöner Landts¬

friden, _wann der verlurstige theil sein ganzes Recht dardurch erhalten , und

die fünff Sig haffte theil Jres Rechtens verloren hettent . Jst aber so wenig

gleüblich als natürlich

Wie kan dann dises alles nebent Jedes rechten , Ja der 2. und 3. e Articuli,

und ganzer Landtsfriden anderst bestehen , als das alles das Jenige , von Jnn

den gemeinen Herschafften und Vogteyen , oder von derselben wegen für fallt,

noch lauth der Pünten , das ist nach den Panneren , regiert , administriert,

iudiciert , oder getheilt werde . So aber ein differenz Zwischen Zweyen oder

mehr Orthen fürfallt , die die Orth selbst betrifft , als Ort ? Das selbige nach

sag der Pünten durch Säz ussgemacht , und decidiert werde , also und anderst

nit , Kan der Landtsfriden bestehen , dann sonsten und Jm widrigen Zustandt
3contradicierte er mir Selbsten.

7. ^e Articuli

Da Jedem das seinige Zue restituieren beschlossen wirt , induciert sölliches

zwe consequens . Dann warumb sollen die 5 [kath . ] Orth durch disen Friden Me-

nigklich das seinige wider erhalten und restituieren . Sye aber selbe Jhr gröste

t/
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Ja einiche hochheit und Recht , darumb sye doch ge fochten und gesiget haben,

ganz dahinden verlassen und verwovffen haben , ist aber so wenig gleüblich als

vemünfftig.

Also auch der . . . [Schlussartikel 9] Dieweil etc . Dann wie Könte alle Vehd,

Feindtschafft und Zwitracht ufgehoben sein , wann die haubtursach desselben.

Als das man die 5 [ kath . J Orth Jres Rechts und hochheit des mehres privieren

wollen , darüber sye dann Krieget und gesiget handt , solten nicht allein nit

ufgehebt , sonder erst gepflanzet sein . Jst ebenmessig aller Vernunft Ze-

wider " .

"Lancbti[Fid &n"

1 ) Diese Auslegung des Landfriedens von 1531 dürfte 1632 in Zusammenhang mit
der Beilegung des Matrimonial - und Kollaturstreits im Thurgau und Rheintal
angefertigt und dem Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben zur Verfügung ge¬
stellt worden sein . Die V kath . im Thurgau und Rheintal reg . Orte beriefen
sich in diesem Streit immer wieder auf die im Landfrieden von 1531 aufge¬
führten Artikel.

2 ) Dabei muss es sich um den "Vergriff der artiklen und des Vertrags , wie . . .
Zürich , Bern , Glarus und Solothurn tder Thurgöwem halb abgeredt sindt"
vom 17 . September 1530 handeln , s . EA IV 1 b , 768 - 778 . Dieser Vertrag wur¬
de an der Tagsatzung der III Orte ZH, BE und GL am 17 . September 1530 in
Zürich geschlossen , s . ebenda 765 (Nr . 389 ) .

3 ) Der Autor dieser Auslegung ist unbekannt.

Dorsualnotiz dürfte von Beat II . Zurlauben stammen.
AH 82 , 337 - 340 - Blatt 340 r  leer
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